Mitteilungsblatt MONTAN

i~ UNIVERSITAT
der Montanuniversitat Leoben B LEOBEN B
105. Stick Ausgegeben am 04.03.2025 Studienjahr 2024/2025

155. Ausschreibung der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitatsprofessorinnen
und Universitatsprofessoren einschlieBlich der Leiterinnen und Leiter von
Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben, die keine
Universitatsprofessorinnen und Universititsprofessoren sind, in den Senat der
Montanuniversitat Leoben

156. Ausschreibung der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitatsdozentinnen und
Universitatsdozenten sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Forschungs- und Lehrbetrieb in den Senat der Montanuniversitit Leoben

157. Ausschreibung der Wahl eines Mitgliedes und von Ersatzmitgliedern aus der
Personengruppe des allgemeinen Universititspersonals in den Senat der
Montanuniversitat Leoben

155. Ausschreibung der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitatsprofessorinnen
und Universitatsprofessoren einschlieBlich der Leiterinnen wund Leiter von
Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben, die keine
Universitatsprofessorinnen und Universititsprofessoren sind, in den Senat der
Montanuniversitat Leoben

Gemall § 25 Abs. 4 Z 1 Universitatsgesetz 2002, BGBI | 2002/120, zuletzt geadndert durch das
Bundesgesetz BGBI | 2024/50, in Verbindung mit § 5 des Satzungsteils Wahlordnung fur die
Durchfuhrung der Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder zum Senat der Montanuniversitat Leoben,
Mitteilungsblatt 62. Stlick 2009/2010, in der geltenden Fassung, wird die Wahl zum Senat der
Montanuniversitat Leoben fiir die Funktionsperiode 1. Oktober 2025 bis 30. September 2028
ausgeschrieben:

1. Die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitatsprofessorinnen  und
Universitatsprofessoren einschliellich der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten mit
Forschungs- und Lehraufgaben, die keine Universitatsprofessorinnen und Universitatsprofessoren
sind, in den Senat der Montanuniversitat Leoben findet am

Mittwoch, 21. Mai 2025 von 10.00 bis 13.00 Uhr
im Sitzungszimmer der Universitéatsleitung, Hauptgebaude,
statt.

2. Gemal § 25 Abs. 3a Z 2 UG 2002 in Verbindung mit der Festlegung des Senates Uber dessen
Grole, Mitteilungsblatt 32. Stick 2009/2010, sowie § 7 Abs. 1 der Wahlordnung sind dreizehn
Mitglieder und mindestens zwei Ersatzmitglieder aus der Personengruppe der
Universitatsprofessorinnen und Universitatsprofessoren einschlie3lich der Leiterinnen und Leiter von
Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben, die keine Universitatsprofessorinnen
und Universitatsprofessoren sind, zu wahlen.
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. Das aktive und das passive Wahlrecht kommt allen Personen zu, die am 4. Marz 2025 der
Personengruppe der Universitatsprofessorinnen und Universitatsprofessoren angehéren oder an
diesem Tag mit der Leitung einer Organisationseinheit mit Forschungs- und Lehraufgaben betraut
sind, ohne der Gruppe der Universitatsprofessorinnen und Universitatsprofessoren anzugehdren.
Mitgliedern des Rektorats, die dieser Personengruppe angehdéren, kommt das passive Wahlrecht
nicht zu.

. Das Wahlerinnen- und Wahlerverzeichnis liegt von 11. Marz 2025 bis einschlief3lich 18. Marz 2025
an jedem Arbeitstag (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00
Uhr) im Blro des Rektorats, Hauptgebaude, zur Einsichtnahme durch die Wahlberechtigten auf.
Wahrend dieser Auflagefrist kann gegen das Wahlerinnen- und Wahlerverzeichnis beim
Vorsitzenden der Wahlkommission, Herrn Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin Stockinger,
Lehrstuhl fir Umformtechnik, schriftlich Einspruch erhoben werden. Uber den Einspruch entscheidet
die Wahlkommission bis langstens 20. Marz 2025. Die Entscheidung der Wahlkommission ist
endgultig.

. Wahlvorschlage kénnen von jeder oder jedem Wahlberechtigten bis spatestens 25. Marz 2025
einlangend eingebracht werden. Die Wahlvorschlage sind schriftlich beim Vorsitzenden der
Wahlkommission  einzubringen. Verspatet eingebrachte = Wahlvorschlage finden keine
Berlcksichtigung.

. Jeder Wahlvorschlag hat mindestens fluinfzehn wahlbare Kandidatinnen und Kandidaten (dreizehn
Mitglieder und mindestens zwei Ersatzmitglieder) zu enthalten. Die schriftliche
Zustimmungserklarung aller angefihrten Wahlwerberinnen und Wahlwerber muss dem
Wahlvorschlag beigefligt sein. Die Kandidatur auf mehr als einem Wahlvorschlag ist unzulassig.
Jeder Wahlvorschlag hat eine  zustellungsbevollmachtigte  Vertreterin  oder  einen
zustellungsbevolimachtigten  Vertreter zu enthalten. Wenn im  Wahlvorschlag keine
zustellungsbevollmachtigte Vertreterin oder kein zustellungsbevollmachtigter Vertreter genannt ist,
gilt die an erster Stelle des Wahlvorschlages genannte Person als zustellungsbevollmachtigte
Vertreterin oder als zustellungsbevollmachtigter Vertreter der wahlwerbenden Gruppe.

. Die Erstellung der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten als Teil des Wahlvorschlages hat geman
§ 20a Abs. 4 UG 2002 so zu erfolgen, dass mindestens 50 v.H. Frauen an wahlbarer Stelle zu
reihen sind. Dies gilt auch fir die zu wahlenden Ersatzmitglieder.

. Die zugelassenen Wahlvorschlage liegen ab 14. Mai 2025 an jedem Arbeitstag (Montag bis
Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsichtnahme durch die
Wahlberechtigten im Bliro des Rektorats auf.

. Stimmen kdnnen nur flr zugelassene Wahlvorschlage gultig abgeben werden.
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156. Ausschreibung der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitidtsdozentinnen und
Universitatsdozenten sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Forschungs- und Lehrbetrieb in den Senat der Montanuniversitit Leoben

Gemall § 25 Abs. 4 Z 2 Universitatsgesetz 2002, BGBI | 2002/120, zuletzt geadndert durch das
Bundesgesetz BGBI | 2024/50, in Verbindung mit § 5 des Satzungsteils Wahlordnung fir die
Durchfiihrung der Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder zum Senat der Montanuniversitat Leoben,
Mitteilungsblatt 62. Stick 2009/2010, in der geltenden Fassung, wird die Wahl zum Senat der
Montanuniversitat Leoben fir die Funktionsperiode 1. Oktober 2025 bis 30. September 2028
ausgeschrieben:

1. Die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitatsdozentinnen und Universitatsdozenten
sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb in
den Senat der Montanuniversitat Leoben findet am

Mittwoch, 21. Mai 2025 von 09.00 bis 12.00 Uhr
in der Aula der Universitit, Hauptgebaude,
statt.

2. Gemal § 25 Abs. 3a Z 2 UG 2002 in Verbindung mit der Festlegung des Senates Uber dessen
GrolRe, Mitteilungsblatt 32. Stick 2009/2010, sowie § 7 Abs. 1 der Wahlordnung sind sechs
Mitglieder und mindestens zwei Ersatzmitglieder aus der Personengruppe der
Universitatsdozentinnen und Universitatsdozenten sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb zu wahlen.

3. Das aktive und das passive Wahlrecht kommt allen Personen zu, die am 4. Marz 2025 der
Personengruppe  der  Universitatsdozentinnen  und  Universitdtsdozenten  sowie  der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb angehdren.

4. Das Wahlerinnen- und Wahlerverzeichnis liegt von 11. Marz 2025 bis einschlie3lich 18. Marz 2025
an jedem Arbeitstag (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00
Uhr) im Blro des Rektorats, Hauptgebaude, zur Einsichtnahme durch die Wahlberechtigten auf.
Wahrend dieser Auflagefrist kann gegen das Wahlerinnen- und Wahlerverzeichnis beim
Vorsitzenden der Wahlkommission, Herrn Dipl.-Ing. Stephan Schuschnigg, Lehrstuhl fir
Kunststoffverarbeitung, schriftlich Einspruch erhoben werden. Uber den Einspruch entscheidet die
Wahlkommission bis langstens 20. Marz 2025. Die Entscheidung der Wahlkommission ist endgultig.

5. Wahlvorschlage kdnnen von jeder oder jedem Wahlberechtigten bis spatestens 25. Marz 2025
einlangend eingebracht werden. Die Wahlvorschlage sind schriftlich beim Vorsitzenden der
Wahlkommission einzubringen. Verspatet eingebrachte Wahlvorschlage finden keine
Berilcksichtigung.

6. Jeder Wahlvorschlag hat mindestens acht wahlbare Kandidatinnen und Kandidaten (sechs
Mitglieder und mindestens zwei Ersatzmitglieder) zu enthalten, darunter mindestens zwei Personen
mit venia docendi an der Montanuniversitat Leoben. Die schriftliche Zustimmungserklarung aller
angefuhrten Wahlwerberinnen und Wahlwerber muss dem Wahlvorschlag beigeflgt sein. Die
Kandidatur auf mehr als einem Wahlvorschlag ist unzulassig. Jeder Wahlvorschlag hat eine
zustellungsbevollmachtigte Vertreterin oder einen zustellungsbevollmachtigten Vertreter zu
enthalten. Wenn im Wahlvorschlag keine zustellungsbevollmachtigte Vertreterin oder kein
zustellungsbevollmachtigter Vertreter genannt ist, so gilt die an erster Stelle des Wahlvorschlages
genannte Person als zustellungsbevollmachtigte Vertreterin oder als zustellungsbevollmachtigter
Vertreter der wahlwerbenden Gruppe.
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7. Die Erstellung der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten als Teil des Wahlvorschlages hat gemaf
§ 20a Abs. 4 UG 2002 so zu erfolgen, dass mindestens 50 v.H. Frauen an wahlbarer Stelle zu
reihen sind. Dies gilt auch fir die zu wahlenden Ersatzmitglieder.

8. Die zugelassenen Wahlvorschlage liegen ab 14. Mai 2025 an jedem Arbeitstag (Montag bis
Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsichtnahme durch die
Wahlberechtigten im Biro des Rektorats auf.

9. Stimmen kdnnen nur fur zugelassene Wahlvorschlage glltig abgeben werden.

Seite 4 von 6



157. Ausschreibung der Wahl eines Mitgliedes und von Ersatzmitgliedern aus der
Personengruppe des allgemeinen Universititspersonals in den Senat der
Montanuniversitat Leoben

Gemall § 25 Abs. 4 Z 3 Universitatsgesetz 2002, BGBI | 2002/120, zuletzt geadndert durch das
Bundesgesetz BGBI | 2024/50, in Verbindung mit § 5 des Satzungsteils Wahlordnung flir die
Durchfiihrung der Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder zum Senat der Montanuniversitat Leoben,
Mitteilungsblatt 62. Stick 2009/2010, in der geltenden Fassung (Wahlordnung), wird die Wahl zum
Senat der Montanuniversitat Leoben fir die Funktionsperiode 1. Oktober 2025 bis 30. September 2028
ausgeschrieben:

1. Die Wahl eines Mitglieds und von mindestens zwei Ersatzmitgliedern aus der Personengruppe des
allgemeinen Universitatspersonals in den Senat der Montanuniversitat Leoben findet am

Mittwoch, 21. Mai 2025 von 09.00 bis 12.00 Uhr
in der Aula der Universitit, Hauptgebaude,
statt.

2. Gemal § 25 Abs. 3a Z 2 UG 2002 in Verbindung mit der Festlegung des Senates Uber dessen
Grole, Mitteilungsblatt 32. Stick 2009/2010, sowie § 7 Abs. 1 der Wahlordnung sind ein Mitglied
und mindestens zwei Ersatzmitglieder aus der Personengruppe des allgemeinen
Universitatspersonals zu wahlen.

3. Das aktive und das passive Wahlrecht kommt allen Personen zu, die am 4. Marz 2025 der
Personengruppe des allgemeinen Universitatspersonals angehoéren. Mitgliedern des Rektorats, die
dieser Personengruppe angehoéren, kommt das passive Wahlrecht nicht zu.

4. Das Wahlerinnen- und Wahlerverzeichnis liegt von 11. Méarz 2025 bis einschlie3lich 18. Marz 2025
an jedem Arbeitstag (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00
Uhr) im Blro des Rektorats, Hauptgebaude, zur Einsichtnahme durch die Wahlberechtigten auf.
Wahrend dieser Auflagefrist kann gegen das Wahlerinnen- und Wahlerverzeichnis beim
Vorsitzenden der Wahlkommission, Herrn ADir. Jurgen Edlinger, Betriebsrat Allgemeines
Universitatspersonal, schriftlich Einspruch erhoben werden. Uber den Einspruch entscheidet die
Wahlkommission bis langstens 20. Marz 2025. Die Entscheidung der Wahlkommission ist endguiltig.

5. Wahlvorschlage kénnen von jeder oder jedem Wahlberechtigten bis spatestens 25. Marz 2025
einlangend eingebracht werden. Die Wahlvorschlage sind schriftlich bei dem Vorsitzenden der
Wahlkommission einzubringen. Verspatet eingebrachte Wahlvorschlage finden keine
Berilcksichtigung.

6. Jeder Wahlvorschlag hat mindestens drei wahlbare Kandidatinnen und Kandidaten (ein Mitglied und
mindestens zwei Ersatzmitglieder) zu enthalten. Die schriftiche Zustimmungserklarung aller
angefuhrten Wahlwerberinnen und Wahlwerber muss dem Wahlvorschlag beigeflgt sein. Die
Kandidatur auf mehr als einem Wahlvorschlag ist unzuldssig. Jeder Wahlvorschlag hat eine
zustellungsbevollméachtigte Vertreterin  oder einen zustellungsbevolimachtigten Vertreter zu
enthalten. Wenn im Wahlvorschlag keine zustellungsbevollmachtigte Vertreterin oder kein
zustellungsbevollmachtigter Vertreter genannt ist, so gilt die an erster Stelle des Wahlvorschlages
genannte Person als zustellungsbevollmachtigte Vertreterin oder als zustellungsbevollmachtigter
Vertreter der wahlwerbenden Gruppe.

7. Die Erstellung der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten als Teil des Wahlvorschlages hat gemaf
§ 20a Abs. 4 UG 2002 so zu erfolgen, dass mindestens 50 v.H. Frauen an wahlbarer Stelle zu
reihen sind. Dies gilt auch fur die zu wahlenden Ersatzmitglieder.
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8. Die zugelassenen Wahlvorschlage liegen ab 14. Mai 2025 an jedem Arbeitstag (Montag bis
Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsichtnahme durch die
Wahlberechtigten im Blro des Rektorats auf.

9. Stimmen kdnnen nur fir zugelassene Wahlvorschlage gliltig abgeben werden.

Der Rektor:
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Dr.-Ing.E.h. Dr.h.c. Peter Moser
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Verlags- und Herstellungsort: Leoben. Anschrift der Redaktion: Blro des Rektorates, Franz Josef-Stralle 18, A-8700 Leoben.
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Seite 6 von 6



	Impressum und Offenlegung (gemäß MedienG):

